
AnMgeiàtt 
für die Erzdiocefe Frei burg. 

Nr. IO. Mittwoch, den 17. Juli. 1805. 

An die bochw. Pfarrämter und Luratieen des Lrzbisthums! 

Den Kirchengesang betreffend. 

Nachstehendes Schreiben Sr. Excellenz des Hochwsten. Herrn Erzbischofs ist am 7. Sonntag nach Pfingsten 
den Gläubigen von der Kanzel zu verkünden. 

Fr ei burg, den 11. Juli 1895. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

Geliebte Bisthum sa n gehörige! 

Es sind nun drei Jahre, seit ich gelegentlich 
der Einführung des neuen Diöcesangesangbuches 
„Magnificat" ein oberhirtliches Schreiben an Euch 
richtete, in dem ich die Gründe darlegte, welche 
zur Herausgabe dieses Gesangbuches mich gedrängt 
hatten, und zugleich die kirchlichen Grundsätze über 
den Kirchengesang auseinandersetzte. Ich habe Euch 
gezeigt, daß und warum die hl. katholische Kirche 
vorschreibt, es müsse beim streng liturgischen Gottes- j 
dienste, hauptsächlich beim feierlichen Amt, in latei- 
nischer Sprache gesungen werden, und die Anordnung 
getroffen, daß diese kirchliche Vorschrift, wenn auch 
nicht alsbald und auf einmal durchgeführt, doch 
mit Ernst und Besonnenheit nach und nach zur 
Geltung gebracht werde. Daneben solle aber der 
deutsche Kirchengesang in keiner Weise vernachlässigt, j 
sondern nach Kräften gepflegt und gehoben werden, ; 
zu welchem Zwecke eben das neue Gesangbuch mit 
seinen herrlichen deutschen Liedern an Stelle des 
alten, das wenig geeignet war, in Eure Hände | 

gegebm mürbe. ^ aide# beit briitgeiibeit 
Wunsch ausgesprochen, daß binnen kurzer Zeit das 
alte Gesangbuch beseitigt und das Magnificat allein 
und ausschließlich gebraucht werde. 

Während diesem Wunsche in den meisten Ge- 
meinden, Dank dem Eifer der betreffenden HH. 
Seelsorger und Chorregenten und der verständigen 
Willigkeit des gläubigen Volkes, entsprochen wurde 
und, wie ich sicher erwarte, auch in den übrigen 
nunmehr entsprochen werden wird, hat sich gegen 
die Einführung des lateinischen Gesanges beim Hoch- 
amte in einigen Gemeinden eine gewisse Bewegung 
kundgegeben. An und für sich ist eine solche Be- 
wegung ohne Bedeutung und Gefahr und würde 
mich nicht bewegen, ein Wort der Belehrung und 
Mahnung an Euch alle zu richten. Es ist ja er- 
klärlich, daß man am Hergebrachten gerne festhält 
und dessen Beseitigung unliebsam empfindet und 
insofern ist der Wunsch, den deutschen Kirchengesang 
beim Hochamt beibehalten zu sehen, begreiflich und 
entschuldbar. Auch weiß das katholische Volk, was 
es seiner kirchlichen Obrigkeit schuldet. 
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mit bestimmt, ein SBort bet Belehrung f 

nnb mnwng Sut zugeben &u tu#, ist bet 

Umftanb: SDiefe Bewegung ist &um guten %ßeil 

mtt auë bem gläubigen Boll herauëgewatfen, 

fonbern mutbe in baëfelbe hineingetragen unb mutbe 

nnb mitb non ßirtenfeinben beim#, nm bie ßa= 

t#tifen gegen ißre %irte anf#e#n. 3)a8 tönnt 

a# (nm nut eines herbor&ußeben) barauë erfeßen, 

baß gerabe Leitungen, bie faßrein, faßrau8 unseren 

Glauben, unsere heiligsten Sinrittungen, unfern 

ßl. Bâter, bie Biftäfe, bie ^rieftet unb Orbenë= 

lente angreifen, ftmäßen unb oerunglimffen, fit 

in bie (Säte einmischten, bie Wollten außorberten, 
Versammlungen abzuhalten und gegen die Anord- 

nungen des Bischofs sich aufzulehnen, sa den gott- 

lofen Batß ertheilten, man foüe ben sonntäglichen 
Gotteëbienft nicht mehr besuchen, also &ur schweren 

Sünde und zur Mißachtung der Gebote Gottes unb 

der Kirche aufreizten. 

beliebteste! (Sollte eë notßwenbig fein, Sut 

gegen solche Bestrebungen &u warnen? Sollte ich 

baranf hinweisen müssen, baß 3ßr, %enn 3ßr jenen 
Aufforderungen Euer Ohr leihen und Folge leisten 

würdet, Euch von den ärgsten Feinden der Kirche 

mißbrauchen ließet und ihnen Handlangerdienste 

thun würbet? baß 3ßt Sut schwerer Sünbe unb 
Verantwortung fchulbig machen könntet? 

9tein, 3ßr feib treue, Surer Kirche anhängliche 

^atßolifen nnb wisset, baß ber #. ®eift bie Biftöfe 

gefe# ßat, bie mrd,e Gotteë §u regieren #g. 

20, 28) nicht ungläubige 3eitungëfd)reiber. 3ßr 

merbet nicht auf baë Gerebe solcher ßird)enfeitibe 

hören, vielmehr (wozu ich Euch schon öfters auf- 

geforbert) solchen ungläubigen, gehässigen unb jegen 

bie sachliche Obrigfeit ßeßenben Blättern bie %ßüre 

meifen. Bertrauet Surent Bischof, ber fidler besser 

meiß, waë feine ^fließt ist unb waë &u Surent 
©eelenheile bient. 34 bin gewiß bestrebt, Sure be= 

reeßtigten 3ßünf4e gu erfüllen, so weit eë meine 

Pflicht unb mein Gewissen zulaßt, b. h. soweit ich 

nicht durch die allgemeinen Gesetze der Kirche und 

bie Befehle beë ßl. Baterë, benen it, wie 3ßr, 

zu gehorchen habe, gebunden bin. Diese gebieten 

mir aber, beim Hochamte ben lateinischen Kirchen- 

gefstitg einzuführen. Ich darf und muß allerdings 

barin oßne Uebereilung unb mitmöglitfter Stonnng 

vorangehen. Aber nie unb nimmer darf ich dulden, 

baß ber oorftrift8mäßige lateinifte Gesang, wo 

er bereitë eingeführt ist, wieber abgef^afft werbe; 

nie unb nimmer bars icß, wie eë oersangt worben 

ist, bie Zusage geben, baß berfelbe überhaupt ni^t 

eingeführt werbe; muß Dielmeßr oerlangen, baß 

dessen Sinfüßrung ernstlich erstrebt und angebahnt 

merbe. Mein it saun unb miü eë bulben, baß 

diese Sinfüßrung nicht auf einmal, fonbern allmählig, 

nach unb nat gefteße. 3)ie ^otw. #. Seel= 

forger werben im Benehmen mit ben 0#. Sßor= 

regenten im Einzelnen hierüber die nöthigen 
Anordnungen treffen. Sie werden Euch auch nnter- 

meifeu über ben 3nßalt ber gur Sinfüßrung lom= 

menbett Gesänge und über die Art und Meise, wie 
Ihr, wenn Ihr nicht mitsinget betend dem heiligen 

Meßopfer beiwohnen könnet nnb fallet. Denn das 

eigentliche Gebet ist Suererfeitë bie &auptfa4e beim 

Gotteëbienft, nie# ber Gesang, ber Sud) &um Gebet 

anregen unb Euch darin unterstützen soll. Das ist 

eben ein durch den fortwährenden deutschen Meß- 

gefang herbeigeführter, trauriger Uebelftanb, baß so 

mante ßatßolifen bei ber heiligsten unb erhabensten 

Handlung nuferes Gottesdienstes,, beim hl. Meßopfer, 

nicht mehr zu beten verstehen unb wenn sie nicht 

mitsingen können, sich nicht mit bem hl. Opfer 

betenb &u beschäftigen wissen, diesem Uebelftanb 

sollen aber die hvchw. Seelsorger entgegenwirken, 

inbem fie Sud, in ben Geist beë ßl. mßo#er8 

einführen, Euch die fd,önen Gebete uuv Gesänge 

beë magnißcat erflären unb Stieß anweilen, wie 
Ihr betend am hl. Opfer Euch beteiligen fallt. 

daneben ßabt 3#, selbst wenn ber lateinifte 

Gesang beim ^o^amt burd,gefüßrt fein wirb, not 
Gelegenheit genug, iu beutfeßen ßircßengefängen unb 

Siebern Euch bei dem Gottesdienste zu beteiligen. 

Die kirchenfeindlichen Zeitungen, von betten ich vor- 

ßin f#a4, haben fit nitt gestellt, )U beßaußten, 

matt wolle Sut ben beutften mrtengefang entließen 

nnb baë neue Gefangbut fei ein oorwiegenb latei= 
nifteë. 3)aë finb gänglit falfte, äum Bwede Surer 

Berßetzung in unverantwortlicher Weife ersonnene 

Behauptungen. Das Magnificat enthält nicht nur 

weit schönere unb kräftigere Gesänge als das alte 

Gesangbuch, sondern and, weit mehr deutsche Sieber 

i und Andachten unb die wenigen lateinischen Gesänge, 
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die aufgenommen werden mußten, sind mit deutscher 
Uebersetzung versehen, um Euch iu das Verständniß 
derselben einzuführen. Und wie sehr ich wünsche, 
daß der deutsche Kirchengesang überall, wo die Kirchen- 
gesetze es erlauben, geübt werde, habe ich in meinem 
ersten Hirtenschreiben ausdrücklich ausgesprochen, Ihr 
könnt Deutsch singen nicht nur bei allen Nachmit- 
tags- und Abendandachten, bei Bruderschafts- und 
Maiandachten, bei Prozessionen und Bittgängen, 
sondern auch bei der hl. Messe, wenn dieselbe nicht 
vom Priester gesungen wird, sei es an Sonn- oder 
an Werktagen. Ich möchte nur wünschen und mahnen, 
daß gerade Jene, die sich so für den deutschen Ge- 
sang beim Hochamte verwenden, jene Andachten 
fleißig besuchen, wo deutscher Gesang kirchlich ge- 
stattet ist und geübt wird und sich singend und 
betend betheiligen. 

Geliebteste! Die Zeiten sind furchtbar ernst. 
Ueberall wird versucht, an den Grundpfeilern der 
Autorität zu riitteln, und einen Umsturz der reli- 
giösen, staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung 
herbeizuführen. Die Kirche Gottes aber, die allein 
die Mittel hat, diesen Bestrebungen durchgreifend 
und auf die Dauer mit Erfolg entgegenzutreten, 
wird mit Mißtrauen beobachtet, in ihrer freien 
Thätigkeit gehemmt und vielfach wie ein Feind be- 
handelt. Und gerade Jene, die, wie ich vorhin aus- 
einandergesetzt, der Kirche feindlich gesinnt sind, die 
alles katholische Leben unterdrücken möchten, ver- 
suchen es nun, unter der heuchlerischen Maske, als 
sei es ihnen um die Erbauung des kathol. Volkes 
und um die würdige Feier des Gottesdienstes (den 
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sie selbst nicht besuchen) zu thun, die treuen Katho- 
liken gegen ihre Kirche und deren Anordnungen auf- 
zuhetzen, und so der Kirche Verlegenheiten zu bereiten. 
Sie alle arbeiten bewußt oder unbewußt der Revo- 
lution, dem Umsturz in die Hände. 

Lasset Euch, Geliebteste! von Solchen nicht be- 
thören. Niemals betheiligt Euch bei Versammlungen 
oder Schritten, die einen Protest, eine Auflehnung 
gegen kirchliche Anordnungen zum Zwecke haben. 
Habt Ihr Wünsche bezüglich des Kirchengesangs, so 
gebt dieselben Eurem Seelsorger oder dem Dekan 
des Landkapitels, welchem Eure Pfarrei angehört, 
zu erkennen. Diese werden dann an mich berichten 
und ich werde gewissenhaft und in der wohl- 
wollendsten Weise Eure Bitte prüfen und derselben 
entsprechen, soweit die Kirchengesetze und die Rück- 
sicht auf das geistige Wohl der ganzen Erzdiöcese 
es zulassen. Meine Entscheidung werdet Ihr mit 
jener Ehrerbietigkeit und jenem Gehorsam entgegen- 
nehmen, die der Katholik seiner rechtmäßigen, gott- 
gesetzten kirchlichen Obrigkeit schuldet. So handelt 
Ihr als wahre und treue Kinder der heiligen kathol. 
Kirche, welcher anzugehören Ihr das unermeßliche 
Glück habt und der göttliche Heiland, der seinen 
Jüngern und deren Nachfolgern gesagt hat: „Wer 
Euch hört, hört mich," (Luk. 10, 12,1) wird Euch 
als wahre Glieder seiner Heerde anerkennen und 
den Lohn nicht vorenthalten, der dem Glauben und 
der Treue verheißen ist. 

Gegeben zu Freiburg am 12. Juli 1895. 

t Johannes Christian. 
Erzbischof. 

Die Abhaltung des concur sus pro beneficiis für das Jahr 1895 betreffend. 

Nr. 6138. Die diesjährige Pfarrconcursprüfung wird dahier vom 7. bis 11. Oktober abgehalten werden. 
Die Hochw. Herren, welche sich zu betheiligen wünschen, haben ihre Gesuche um Zulassung längstens bis 18. Sep- 
tember unter Angabe des Tages ihrer Ordination und unter Vorlage beglaubigter Abschriften der Zeugnisse über 
ihre bisherige dienstliche Wirksamkeit und ihren priesterlichen Wandel anher einzureichen. 

Die' zur Prüfung zugelassenen und durch besonderes Decret einberufenen Concurrenten haben sich Montag, 
7. Oktober Nachmittags auf der Erzbischöfl. Kanzlei (Secretariat) behufs der Inscription einzufinden. 

Freibnrg, den 27. Juni 1895. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 
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Die Maria - V i c toria-Stiftung in Offenbar g b e trjeffejnd. 

m. 5610. 1. Oftober b. 3- finb gwei bon beseitiget Verfügung abhängige @teifta#efürgtoei 
nid;t nutet 12 unb nid,t übet 16 3a%tje atte aRäbi^en auB ben botmalB Oeftettei^TiAen 
%anbegil,eilenm bemjehmütbigen &e^t= nnb @tgie^nngginftiiut Cffenbutg ouë bet ÜRatia.lBictDtia. 
Stiftung zu vergeben. 

3)ie Bewerberinnen um^biefelben haben ihre Bitt^efuihe unter %n)#uMbet etfotbet!id,en ®ebuttg, 
$auf = , @d)u[,, @itten = unb BetmögenBgeugniMe an baB @t)bif4öfti^e Dtbinatiat babiet 
innerhalb vier Wochen einzureichen. 

S)ie Mtoütbigeu ßetrn Seelsorger bet (ßfattotte in ben botma(B Oefterreichifchen ÄanbeA= 
^Giten werben biefeB %uBfchteiben entweber bon bet Banget berfünben ober in anbetet ihnen qut#einenbet 
Weise bekannt geben. 

Freiburg, den 4. Juli 1895. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

$)ie «Stellung unb totsage bet 1894er 3ntetfatat = ^e(hnungen bet ßatfjot. ißfatt. 
und Kaplan eipfründen betreffend. 

Nr. 14394. An die Erzbischöflichen Kämmerer und Katholischen Stiftungsräthe: 
%Bir sehen unB heranlaßt, bie Ginfenbung bet noch auBftehenben 3ntetEaIat^e(hnungen für 1894, welihe na^ 

§ 29 bet Rienftborfthriften übet bie Berwattung unb Bertechnung bet 3nterfatatgefä[Ie Gat#, ißftünben ^äteftenB 
auf 1. l. Mts. zur Prüfung anher vorzulegen waren, anmit in Erinnerung zu bringen. 

Die darunter befindlichen Anfangs- und Schlußrechnungen muffen mit dem Anerkenntniß der betheiligten 
Kapitelsdekane und der Pftündnicßer cdcr derc xC 9,( d ine d feiger tnplensein 

BartBruhe, ben 12. 3nti 1895. 

Katholischer Oberstiftungsrath. 
^ îb gel. Länger. 

P fr ündeaus schreiben. 
Nachstehende Pfründen werden anmit zur Bewerbung ausgeschrieben: 

1. 
Herthen, Decanats Wiesenthal, mit einem Einkommen von 1799 Jk außer 170 Jk 57 4 für gestiftete 

Jahrtage und 58 Jk 43 H Gebühren für besondere kirchliche Verrichtungen. Auf der Pfarrei ruht 
die Verpflichtung, zum Ruhegehalt des resignirten früheren Psründnießers von 2000 Jk eine jährliche 
Abgabe von 1769 Jk an die katholische Jntercalarkasse Freiburg zu leisten, sowie eine zu 4°/o ver- 
zinsliche restliche Provisoriumsschuld von 229 Jk 11 ^ durch jährliche Terminzahlungen von 30 Jk 
auf Kapital und Zins zu tilgen. 

Die Bewerber um diese der Terna unterworfene Pfründe haben ihre mit den vorgeschriebenen Zeugnissen 
belegten unb an ©eine Bönigliche Roheit ben Großhergog genuteten Bittgesuche um Resignation 
bon Seiten Sttterhochftbenelben innerhalb MB ^chen butes) ihre bürgerten Recànate bei ®toßhergogIi^^em 
Ministerium der Justiz, des Kultus und Unterrichts einzureichen. 

II. 

Krumbach, Deeanats Meßkirch, mit einem Einkommen von 1702 Jk. außer 59 Jk 95 H Gebühren für 53 
gestiftete Jahrtage. 

Die Bewerber um diese Pfründe haben ihre mit den vorgeschriebenen Zeugnissen belegten und an Seine 
Durchlaucht den Fürsten Karl Egon von Fürstenberg gerichteten Bittgesuche um Präsentation 
binnen sechs Wochen durch ihre vorgesetzten Decanate bei der Fürstlich Fürstenbergischen Kammer in Donaueschingen 
einzureichen. 
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Pfründebesetzungen. 

ST« r- rs sm 
die canonische Institution ertheilt. 

wurde am 2. Juli l. I. die canonische Institution ertheilt, 

canonische Institution ertheilt. 

aa%enma^et mutbe am 4. 3uli (. 3. bie canonise Snliitntion eTtWt. 

canonische Institution ertheilt. 

Ernennung. 

Stadtpfarrer Gagert za Rastatt ist zam Erzbischof!. Schaliaspeltor und Kommt,far °„ d-r Höhere» Bürger, 
schule zu Gernsbach ernannt worden. 

Resignationen. 

A=%s=,'.'T r:: 

4. Juli l. I. acceptirt. 

....r7.ü72 scœ&vsææsxrxxzsr- 
Versetzungen. 

Den 16. Mail F°rdi»a»d Eisele. Eaplaneiverweser !a -öfsmgem als Psarrvermeser »ach Fri°d°»w-il-r. 
6 Sum- OttoÄnbmann, %icar in Dppenau, otë GapIaneiberMer na^ Boîfmgen. 

" 14 3mtr Hermann 3)edet, %icai: in mnetW, atB W g^e^lngen. 

4. Anton Vanotti, Pfarrverweser in Bleibach, i. g. E. nach Warmbach. 
4. I (Buftab 3)l:e^e1;, ^fan;bel;we^^l; in ^Dfpeten#, i. g. na4 \ 
4 „ Julius Meister, Pfarrverweser in Schwandors, i. g. E. nach Sasbach (Endingen). 

Ster befall. 

3)en 30. 3uni: aRic^ae^@tang, absent. bon DeMV, 
R. I. P. 

f in St. Georgen bei Freiburg. _ 
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Organist endie n st.Besetz u »gen. 

Ms Organisten wurden von dem Erzbischöflichen Ordinariat bestätigt: 

Den 14. <nmi: Unterlehrer Karl Zähringer als Organist an der Pfarrkirche in Schweighausen. 

" A - "<■ H^uptlehrer Georg Striegel als Organist an der Filialkirche in Grünsfeldhausen. 
" 4- ^uli: Hauptlehrer Sebastian Mußler als Organist an der Pfarrkirche in Vimbuch. 
" H° " Hauptlehrer Pius Schultheiß als Organist an der Pfarrkirche in Leibertingen. 

Meßner dienst-Besetzungen. 

Als Meßner wurden von dem Erzbischöflichen Ordinariat bestätigt: 

Ben 25. ^ris: @4neibenneißec So^nn ^öc aîë SReBner mi be, fßfacc(#e in Bet SciBera 

" 2. mfrn: @#emec ßeinrid; Stocg ntë ÜReßnec an bec ^far:^icc^e in %eu^aufen. 
" 16' " Briefträger Johann Kaiser als Meßner an der Pfarrkirche in Altglashütten. 
„ 16. „ Paul Pudelko als zweiter Meßner am Münster in Konstanz. 

Berichtigung. 

Nr. 12952. Im Anzeigeblatt Nr. 6 von 1895 Seite 165 O.-Z. 200 soll es heißen: 
In den Kirchenfond Hierbach (Post Immeneich):  

Karlsruhe, den 26. Juni 1895. 

Katholischer Oberstiftungsrath. 
Siegel. 

Fromme Stiftungen. 
Hohenzollern. 

Zur Heiligenpflege Hetlingen: von Wittwe Philomena 
Hobler geb. Buck zu einem Jahrtagsamt für ihren fl 
Ehemann Joseph Hobler und ihre f Tochter Sophie 
Hobler, sowie s. Zt. auch für sich selbst. 

Zur Heiligenpflege Walbertsweiler: von Brauer Gustav 

Hensler in Glashütte 175 Jt>. zu einer Jahrtagsmesse in 
der Filialkapelle Glashütte für fl Johann Hensler und 
Adelheid geb. Frick und s. Zt. für sich selbst und seine 
Ehefrau Sophie, geb. Hensler. 

Zur Heiligenpflege Trochtelfingen: Von Wittwe Helena 
Wetzel geb. Eisele daselbst 200 A zu einem Jahrtagsamt 
für ihren fl Ehemann Matthäus Wetzel und nach ihrem 
Ableben auch für sich selbst. 

Sinken #(. finb ferne: eingegangen: Äon ben (Beifilmen beö KanbcabtMë ßrautMm 8 
Capitels Slgmarmgen 10 Jt, zusammen 18 Jt, mit ben frühern 302 Ji 04 im Ganzen 320 JL 04 von bto. des 

SeranmorÜMe Kcbaftion: @rxb. ßan*Iei. - Bnnfuzb Verlag ber 3. Bilge:'Men ÜBiMbruckrci in Murg. 


